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Stadt 

Heidelberg 

D ruc ks ache: 

0 2 6 2 / 2 0 2 1 / B V    
D a t um: 

13.09.2021 

Fe de rführung: 

Dezernat VI, Kämmereiamt (20.3) 

B e t eiligung: 

 

B e t reff: 

Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 10.000 

E uro 

B e s c h l u s s v or l a g e  

B e ra tungsfolge: 

G remium: Sit zungstermin: B eh andlung: 
Z u stimmung zur Beschluss-
emp fehlung: 

Han dzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

29.09.2021 N ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 14.10.2021 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

B eschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 18. Oktober 2021 
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B eschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt folgenden Beschluss des Gemeindesrates: 

Der Gemeinderat genehmigt die Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden, Schen-
kungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  
 keine  
  

Einnahmen:  
 Geldspenden 0,00 Euro 
 Sachspenden (Haushalt-neutral) 16.000,00 Euro 

 Sponsoring 20.000,00 Euro 
  
Finanzierung:  

 keine  
  
Folgekosten:  

 keine  

  

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Genehmigung der Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen über 
10.000 Euro nach § 78 Absatz 4 Gemeindeordnung (GemO). 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.09.2021 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 14.10.2021 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung:  

Nach dem Gesetz zur Änderung der Gemeinde- und der Landkreisordnung vom 14.02.2006 (Inkraft-
treten zum 18.02.2006) entscheidet der Gemeinderat über die Annahme von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen. 

Mit Beschluss vom 06.07.2006 (Drucksache: 0193/2006/BV) hat der Gemeinderat die Zuständigkeit bis 
zu einer Wertgrenze von 10.000 Euro im Einzelfall dem Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Die 
diese Wertgrenze übersteigenden Beträge sind dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. 

Wir bitten um die Genehmigung zur Annahme der in der Anlage aufgeführten Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen.  

gezeichnet 
Hans-Jürgen Heiß 

 

Anlagen zur Drucksache:  

N ummer: Be zeichnung  

01 Entgegennahme des Angebots einer Spende, Schenkung oder ähnlichen 
Zuwendung, (offenes Angebot) 

(Die Anlage kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Internet veröf-
fentlicht werden!) 

02 Entgegennahme des Angebots einer Spende, Schenkung oder ähnlichen 
Zuwendung, (offenes Angebot) Eigenbetrieb Theater und Orchester 

Die Anlage kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Internet veröf-
fentlicht werden!) 
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